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Einige Anmerkungen 1 aus Sicht einer Vizerektorin in ei-
nem «schwer geschädigten österreichischen Universitä-
tensystem» (Lorenz Engell):

Lustig, wie in der Regel nur diejenigen für befristete 
Dienstverhältnisse argumentieren, die selbst auf entfris-
teten, gar verbeamteten Stellen sitzen. Kaum ein anderer 
Sektor außerhalb der Universitäten weist so viele befriste-
te Dienstverhältnisse auf, kein anderer Sektor investiert in 
die Ausbildung des Nachwuchses (Prae-Doc-Stellen), um 
dann die hervorragend Ausgebildeten wegzuschicken. 
Aber in Österreich gibt es glücklicherweise und entgegen 
der landläufigen Meinung sehr wohl die Möglichkeit, As-
sistent_innen (prae-doc und postdoc) auch nach Ablauf 
ihres auf fünf, manchmal nur auf drei Jahre befristeten 
Arbeitsvertrages unbefristet zu beschäftigen. Bewerben 
sich diese Assistent_innen auf die ausgeschriebene Stelle 
und werden sie ausgewählt, so müssen sie nach österrei-
chischer «Kettenvertragsregel» unbefristet beschäftigt 
werden. An der Akademie der bildenden Künste Wien wird 
diese Praxis genau so gelebt: Wenn sich jemand fünf Jahre 
lang bewährt und alle Qualifikationsvorgaben erfüllt, wa-
rum sollte die Universität ihn / sie gehen lassen? Diese Pra-
xis wird auch bei Professuren angewandt (manche nennen 
sie immer noch «Lehrstühle», doch diese wurden vor sehr 
langer Zeit abgeschafft – zumindest in Österreich). Somit 
ist bei Dienstantritt (nach dem Berufungsverfahren, das 
manche gerne fragwürdigerweise als «Bestenauswahl» be-
zeichnen möchten, das aber immer noch ganz gewaltige 
Mängel aufweist, zum Beispiel jenen der Männerquotie-
rung – denn anders ist die unfassbare Unterrepräsenta-
tion von Frauen in der Professor_innenkurie nicht zu er-
klären) einer Fünfjahresstelle auch die Perspektive einer 
Entfristung gegeben. Und das im von «neoliberalen Radi-
kalisierungsumbrüchen» (Engell) gebeutelten Österreich.

Die geforderte Entflechtung der schwierigen Drei-
fachbelastung von Dienstvorgesetzte_r, Dissertations-
betreuer_in und Dissertationsbegutachter_in ist selbst-
verständlich der Etablierung von besseren weil weniger 
von Abhängigkeiten geprägten Arbeitsverhältnissen för-
derlich. Dass von deutschen Professor_innen die Ausla-
gerung der Begutachtung an eine nicht in die Betreuung 
involvierte Person abgelehnt wird, verwundert, ist dieses 
Prinzip des external grader mittlerweile eines, das in ganz 
Europa (und weit darüber hinaus) State of the Art ist. Auch 
in Österreich hat sich die Universitätenkonferenz (Äquiva-
lent zur deutschen HRK) zu diesem Prinzip bekannt.2 Die 
Trennung von Betreuer_in und Begutachter_in setzt der 
gänzlich idiosynkratischen – patriarchal geprägten – Pat-
ronanzbeziehung ein Ende, deren Ergebnisse nur allzuoft 
zur Erstarkung sogenannter Lehrstühle und Schulen dien-
te und weniger oft der freien und unvoreingenommenen 
wissenschaftlichen Forschung. 

Ein Aspekt wird jedoch bei der Debatte um Entfris-
tung sehr oft übersehen, insbesondere von verbeamteten 
Professor_innen: das ‹Problem› der Undurchlässigkeit 
der Universitäten, wie sie zu jener Zeit Gang und Gäbe 
war, als noch unbefristete Verträge den Universitätser-
werbsalltag prägten und Beamtenprofessoren (lassen wir 
doch mal treffend die weibliche Form weg) auf Lebenszeit 
Lehrstühle besetzten. Denn an Universitäten herrscht auf-
grund eines Zusammenspiels zahlreicher Faktoren keine 
Praxis der Kündigung.
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